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Bürgerliches Gesetzbuch Bürgerliches Gesetzbuch 

( - BGB) 
vom: 18.08.1896 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 17.7.2025 

I Nr. 163 

( - BGB) 
vom: 18.08.1896 - zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 17.7.2025 

I Nr. 163 

§ 77 § 77 

Anmeldepflichtige und Form der Anmel-
dungen 

Anmeldepflichtige und Form der Anmel-
dungen 

(1) Die Anmeldungen zum Vereinsre-
gister sind von Mitgliedern des Vorstands 
sowie von den Liquidatoren, die insoweit 
zur Vertretung des Vereins berechtigt sind, 
mittels öffentlich beglaubigter Erklärung ab-
zugeben. Die Erklärung kann in Urschrift 
oder in öffentlich beglaubigter Abschrift 
beim Gericht eingereicht werden. 

(1) Die Anmeldungen zum Vereinsre-
gister sind von den Mitgliedern des Vor-
stands oder von den Liquidatoren, die inso-
weit zur Vertretung des Vereins berechtigt 
sind, mittels öffentlich beglaubigter Erklä-
rung abzugeben. Die gleiche Form ist 
auch für eine Vollmacht zur Anmeldung 
erforderlich. Die Anmeldung und die 
Vollmachtsurkunde zur Anmeldung kön-
nen in Urschrift oder in beglaubigter Ab-
schrift beim Gericht eingereicht werden. 
Anstelle der Urschrift oder der beglau-
bigten Abschrift der Vollmachtsurkunde 
kann auch die Bescheinigung eines No-
tars nach § 21 Absatz 3 der Bundes-
notarordnung eingereicht werden. 

(2) Die öffentliche Beglaubigung mit-
tels Videokommunikation gemäß § 40a des 
Beurkundungsgesetzes ist zulässig. 

(2) Die öffentliche Beglaubigung der 
Anmeldung mittels Videokommunikation 
gemäß § 40a des Beurkundungsgesetzes 
ist zulässig. 
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Stiftungsregistergesetz Stiftungsregistergesetz 

( - StiftRG) 
vom: 16.07.2021 

( - StiftRG) 
vom: 16.07.2021 

Unterabschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Führung und Aufbau des Registers Registerbehörde und Inhalt des Re-
gisters 

§ 3 § 3 

Anforderungen an die Anmeldung Anforderungen an die Anmeldung 

(1) Die Anmeldungen zum Stif-
tungsregister sind von den Mitgliedern 
des Vorstands oder von den Liquidato-
ren, die berechtigt sind, die Stiftung ge-
genüber der Registerbehörde zu ver-
treten, unverzüglich vorzunehmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Die Anmeldung ist öffentlich zu be-
glaubigen. Die gleiche Form ist für eine 
Vollmacht zur Anmeldung erforderlich. Die 
Anmeldung und eine Vollmacht können in 
Urschrift oder in öffentlich beglaubigter Ab-
schrift bei der Registerbehörde eingereicht 
werden. Anstelle der Urschrift oder der be-
glaubigten Abschrift der Vollmacht kann 
auch eine Bescheinigung des Notars nach 
§ 21 Absatz 3 der Bundesnotarordnung 
vorgelegt werden. 

(2) Die Anmeldung ist öffentlich zu be-
glaubigen. Die in Satz 1 vorgeschriebene 
Form ist auch für eine Vollmacht zur An-
meldung erforderlich. Die öffentliche Be-
glaubigung der Anmeldung ist auch mit-
tels Videokommunikation gemäß § 40a 
des Beurkundungsgesetzes zulässig. 
Die Anmeldung und die Vollmachtsur-
kunde können in Urschrift oder in öffentlich 
beglaubigter Abschrift bei der Registerbe-
hörde eingereicht werden. Anstelle der Ur-
schrift oder der öffentlich beglaubigten Ab-
schrift der Vollmachtsurkunde kann auch 
die Bescheinigung eines Notars nach § 21 
Absatz 3 der Bundesnotarordnung einge-
reicht werden. 

(3) Wurde die Anmeldung von einem 
Notar beglaubigt, gilt dieser als ermächtigt, 
die Anmeldung bei der Registerbehörde 
einzureichen. 

(3) u n v e r ä n d e r t 
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(4) Die mit den Anmeldungen nach § 
82b Absatz 2, den §§ 84d, 85b, 86i und 
87d des Bürgerlichen Gesetz-buchs einzu-
reichenden Dokumente sind in Abschrift 
beizufügen. Bestehen Zweifel hinsichtlich 
der Vollständigkeit oder Echtheit der Doku-
mente, kann die Registerbehörde die Vor-
lage der Urschrift verlangen. 

(4) u n v e r ä n d e r t 



 - 1 -  

 

Bestandsrecht RegE Ausweitung Online Verfahren 

Handelsgesetzbuch Handelsgesetzbuch 

( - HGB) 
vom: 10.05.1897 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 28.2.2025 

I Nr. 69 

( - HGB) 
vom: 10.05.1897 - Zuletzt geän-
dert durch Art. 1 G v. 28.2.2025 

I Nr. 69 

§ 12 § 12 

Anmeldungen zur Eintragung und Ein-
reichungen 

Anmeldungen zur Eintragung und Ein-
reichungen 

(1) Anmeldungen zur Eintragung in 
das Handelsregister sind elektronisch in öf-
fentlich beglaubigter Form einzureichen. 
Die öffentliche Beglaubigung mittels Video-
kommunikation gemäß § 40a des Beurkun-
dungsgesetzes ist zulässig. Die gleiche 
Form ist für eine Vollmacht zur Anmeldung 
erforderlich. Anstelle der Vollmacht kann 
die Bescheinigung eines Notars nach § 21 
Absatz 3 der Bundesnotarordnung einge-
reicht werden. Rechtsnachfolger eines Be-
teiligten haben die Rechtsnachfolge soweit 
tunlich durch öffentliche Urkunden nachzu-
weisen. 

(1) Anmeldungen zur Eintragung in 
das Handelsregister sind elektronisch in öf-
fentlich beglaubigter Form einzureichen. 
Die öffentliche Beglaubigung mittels Video-
kommunikation gemäß § 40a des Beurkun-
dungsgesetzes ist zulässig. Die in Satz 1 
vorgeschriebene Form ist auch für eine 
Vollmacht zur Anmeldung erforderlich. Die 
notarielle Errichtung der Vollmacht kann 
auch mittels Videokommunikation ge-
mäß den §§ 16a bis 16e des Beurkun-
dungsgesetzes erfolgen; dabei dürfen 
Vollmachten für Erklärungen gegenüber 
Behörden und Gerichten, welche nicht 
der notariellen Form bedürfen, in die 
elektronische Nieder-schrift aufgenom-
men werden. Anstelle der Vollmacht kann 
auch die Bescheinigung eines Notars nach 
§ 21 Absatz 3 der Bundesnotarordnung 
eingereicht werden. Rechtsnachfolger ei-
nes Beteiligten haben die Rechtsnachfolge, 
soweit tunlich, durch öffentliche Urkunden 
nachzuweisen. 
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(2) Dokumente sind elektronisch in ei-
nem maschinenlesbaren und durchsuchba-
ren Datenformat einzureichen. Ist eine Ur-
schrift oder eine einfache Abschrift einzu-
reichen oder ist für das Dokument die 
Schriftform bestimmt, genügt die Übermitt-
lung einer elektronischen Aufzeichnung; ist 
ein notariell beurkundetes Dokument oder 
eine öffentlich beglaubigte Abschrift einzu-
reichen, so ist ein mit einem einfachen 
elektronischen Zeugnis (§ 39a des Beur-
kundungsgesetzes) versehenes Dokument 
zu übermitteln. 

(2) u n v e r ä n d e r t 
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Aktiengesetz Aktiengesetz 

( - AktG) 
vom: 06.09.1965 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 18 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

( - AktG) 
vom: 06.09.1965 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 18 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

§ 23 § 23 

Feststellung der Satzung Feststellung der Satzung 

(1) Die Satzung muß durch notarielle 
Beurkundung festgestellt werden. Bevoll-
mächtigte bedürfen einer notariell beglau-
bigten Vollmacht. 

(1) Die Satzung muss durch notarielle 
Beurkundung festgestellt werden. Die no-
tarielle Feststellung der Satzung kann 
auch mittels Videokommunikation ge-
mäß den §§ 16a bis 16e des Beurkun-
dungsgesetzes erfolgen, sofern andere 
Formvorschriften nicht entgegenstehen. 
Satz 2 ist auf Willenserklärungen und 
einstimmig gefasste Beschlüsse, wel-
che nicht der notariellen Form bedürfen, 
entsprechend anzuwenden; sie müssen 
in die nach Satz 2 errichtete elektroni-
sche Niederschrift aufgenommen wer-
den. Bevollmächtigte bedürfen einer notari-
ell errichteten oder beglaubigten Voll-
macht. Die notarielle Errichtung der Voll-
macht kann auch mittels Videokommu-
nikation gemäß den §§ 16a bis 16e des 
Beurkundungsgesetzes erfolgen. 

(2) In der Urkunde sind anzugeben  (2) u n v e r ä n d e r t 

1. die Gründer;  

2. bei Nennbetragsaktien der Nennbe-
trag, bei Stückaktien die Zahl, der Aus-
gabebetrag und, wenn mehrere Gat-
tungen bestehen, die Gattung der Ak-
tien, die jeder Gründer übernimmt; 

 

3. der eingezahlte Betrag des Grundkapi-
tals. 

 

(3) Die Satzung muß bestimmen  

 

(3)  u n v e r ä n d e r t 
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1. die Firma und den Sitz der Gesell-
schaft; 

 

2. den Gegenstand des Unternehmens; 
namentlich ist bei Industrie- und Han-
delsunternehmen die Art der Erzeug-
nisse und Waren, die hergestellt und 
gehandelt werden sollen, näher anzu-
geben; 

 

3. die Höhe des Grundkapitals;  

4. die Zerlegung des Grundkapitals ent-
weder in Nennbetragsaktien oder in 
Stückaktien, bei Nennbetragsaktien 
deren Nennbeträge und die Zahl der 
Aktien jeden Nennbetrags, bei Stück-
aktien deren Zahl, außerdem, wenn 
mehrere Gattungen bestehen, die Gat-
tung der Aktien und die Zahl der Aktien 
jeder Gattung; 

 

5. ob die Aktien auf den Inhaber oder auf 
den Namen ausgestellt werden; 

 

6. die Zahl der Mitglieder des Vorstands 
oder die Regeln, nach denen diese 
Zahl festgelegt wird. 

 

(4) Die Satzung muß ferner Bestim-
mungen über die Form der Bekanntma-
chungen der Gesellschaft enthalten. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

(5) Die Satzung kann von den Vor-
schriften dieses Gesetzes nur abweichen, 
wenn es ausdrücklich zugelassen ist. Er-
gänzende Bestimmungen der Satzung sind 
zulässig, es sei denn, daß dieses Gesetz 
eine abschließende Regelung enthält. 

(5) u n v e r ä n d e r t 
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§ 30 § 30 

Bestellung des Aufsichtsrats, des Vor-
stands und des Abschlußprüfers 

Bestellung des Aufsichtsrats, des Vor-
stands und des Abschlußprüfers 

(1) Die Gründer haben den ersten 
Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Ab-
schlußprüfer für das erste Voll- oder 
Rumpfgeschäftsjahr zu bestellen. Die Be-
stellung bedarf notarieller Beurkundung. 

(1) Die Gründer haben den ersten 
Aufsichtsrat der Gesellschaft und den Ab-
schlußprüfer für das erste Voll- oder 
Rumpfgeschäftsjahr zu bestellen. Die Be-
stellung bedarf notarieller Beurkundung. 
Wird der Bestellungsbeschluss einstim-
mig gefasst, so kann die Beurkundung 
auch mittels Videokommunikation ent-
sprechend den §§ 16a bis 16e des Beur-
kundungsgesetzes erfolgen; er muss in 
die nach § 23 Absatz 1 Satz 2 errichtete 
elektronische Niederschrift aufgenom-
men werden. 

(2) Auf die Zusammensetzung und die 
Bestellung des ersten Aufsichtsrats sind 
die Vorschriften über die Bestellung von 
Aufsichtsratsmitgliedern der Arbeitnehmer 
nicht anzuwenden. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Die Mitglieder des ersten Auf-
sichtsrats können nicht für längere Zeit als 
bis zur Beendigung der Hauptversammlung 
bestellt werden, die über die Entlastung für 
das erste Voll- oder Rumpfgeschäftsjahr 
beschließt. Der Vorstand hat rechtzeitig vor 
Ablauf der Amtszeit des ersten Aufsichts-
rats bekanntzumachen, nach welchen ge-
setzlichen Vorschriften der nächste Auf-
sichtsrat nach seiner Ansicht zusammenzu-
setzen ist; §§ 96 bis 99 sind anzuwenden. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Der Aufsichtsrat bestellt den ers-
ten Vorstand. 

(4) u n v e r ä n d e r t 
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§ 280 § 280 

Feststellung der Satzung. Gründer Feststellung der Satzung. Gründer 

(1) Die Satzung muß durch notarielle 
Beurkundung festgestellt werden. In der 
Urkunde sind bei Nennbetragsaktien der 
Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl, der 
Ausgabebetrag und, wenn mehrere Gattun-
gen bestehen, die Gattung der Aktien an-
zugeben, die jeder Beteiligte übernimmt. 
Bevollmächtigte bedürfen einer notariell be-
glaubigten Vollmacht. 

(1) Die Satzung muss durch notarielle 
Beurkundung festgestellt werden. Die no-
tarielle Feststellung der Satzung kann 
auch mittels Videokommunikation ge-
mäß den §§ 16a bis 16e des Beurkun-
dungsgesetzes erfolgen, sofern andere 
Formvorschriften nicht entgegenstehen. 
In der Urkunde sind bei Nennbetragsaktien 
der Nennbetrag, bei Stückaktien die Zahl, 
der Ausgabebetrag und, wenn mehrere 
Gattungen bestehen, die Gattung der Ak-
tien anzugeben, die jeder Beteiligte über-
nimmt. Satz 2 ist auf Willenserklärungen 
und einstimmig gefasste Beschlüsse, 
welche nicht der notariellen Form be-
dürfen, entsprechend anzuwenden; sie 
müssen in die nach Satz 2 errichtete 
elektronische Niederschrift aufgenom-
men werden. Bevollmächtigte bedürfen ei-
ner notariell errichteten oder beglaubigten 
Vollmacht. Die notarielle Errichtung der 
Vollmacht kann auch mittels Videokom-
munikation gemäß den §§ 16a bis 16e 
des Beurkundungsgesetzes erfolgen. 

(2) Alle persönlich haftenden Gesell-
schafter müssen sich bei der Feststellung 
der Satzung beteiligen. Außer ihnen müs-
sen die Personen mitwirken, die als Kom-
manditaktionäre Aktien gegen Einlagen 
übernehmen. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Die Gesellschafter, die die Sat-
zung festgestellt haben, sind die Gründer 
der Gesellschaft. 

(3) u n v e r ä n d e r t 
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Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haf-

tung 

Gesetz betreffend die Gesell-
schaften mit beschränkter Haf-

tung 

( - GmbHG) 
vom: 20.04.1892 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 21 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

( - GmbHG) 
vom: 20.04.1892 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 21 G v. 
23.10.2024 I Nr. 323 

§ 47 § 47 

Abstimmung Abstimmung 

(1) Die von den Gesellschaftern in 
den Angelegenheiten der Gesellschaft zu 
treffenden Bestimmungen erfolgen durch 
Beschlußfassung nach der Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Jeder Euro eines Geschäftsanteils 
gewährt eine Stimme. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Vollmachten bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Textform. 

(3) Vollmachten bedürfen zu ihrer 
Gültigkeit der Textform. Die notarielle Er-
richtung der Vollmacht kann auch mit-
tels Videokommunikation gemäß den §§ 
16a bis 16e des Beurkundungsgesetzes 
erfolgen. 

(4) Ein Gesellschafter, welcher durch 
die Beschlußfassung entlastet oder von ei-
ner Verbindlichkeit befreit werden soll, hat 
hierbei kein Stimmrecht und darf ein sol-
ches auch nicht für andere ausüben. Das-
selbe gilt von einer Beschlußfassung, wel-
che die Vornahme eines Rechtsgeschäfts 
oder die Einleitung oder Erledigung eines 
Rechtsstreits gegenüber einem Gesell-
schafter betrifft. 

(4) u n v e r ä n d e r t 
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§ 55 § 55 

Erhöhung des Stammkapitals Erhöhung des Stammkapitals 

(1) Wird eine Erhöhung des Stamm-
kapitals beschlossen, so bedarf es zur 
Übernahme jedes Geschäftsanteils an dem 
erhöhten Kapital einer notariell aufgenom-
menen oder beglaubigten Erklärung des 
Übernehmers. Die notarielle Aufnahme 
oder Beglaubigung der Erklärung kann 
auch mittels Videokommunikation gemäß 
den §§ 16a bis 16e und 40a des Beurkun-
dungsgesetzes erfolgen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Zur Übernahme eines Geschäfts-
anteils können von der Gesellschaft die 
bisherigen Gesellschafter oder andere Per-
sonen, welche durch die Übernahme ihren 
Beitritt zu der Gesellschaft erklären, zuge-
lassen werden. Im letzteren Fall sind außer 
dem Nennbetrag des Geschäftsanteils 
auch sonstige Leistungen, zu welchen der 
Beitretende nach dem Gesellschaftsvertrag 
verpflichtet sein soll, in der in Absatz 1 be-
zeichneten Urkunde ersichtlich zu machen. 

(2) Zur Übernahme eines Geschäfts-
anteils können von der Gesellschaft die 
bisherigen Gesellschafter oder andere Per-
sonen, welche durch die Übernahme ihren 
Beitritt zu der Gesellschaft erklären, zuge-
lassen werden. Im letzteren Fall sind außer 
dem Nennbetrag des Geschäftsanteils 
auch sonstige Leistungen, zu welchen der 
Beitretende nach dem Gesellschaftsvertrag 
verpflichtet sein soll, in der in Absatz 1 be-
zeichneten Urkunde ersichtlich zu machen. 
Die in Satz 1 bestimmte Form gilt auch 
für eine Vollmacht zur Abgabe der Erklä-
rung. Die notarielle Errichtung einer 
Vollmacht kann auch mittels Videokom-
munikation gemäß den §§ 16a bis 16e 
des Beurkundungsgesetzes erfolgen. 

(3) Wird von einem der Gesellschaft 
bereits angehörenden Gesellschafter ein 
Geschäftsanteil an dem erhöhten Kapital 
übernommen, so erwirbt derselbe einen 
weiteren Geschäftsanteil. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Die Bestimmungen in § 5 Abs. 2 
und 3 über die Nennbeträge der Geschäfts-
anteile sowie die Bestimmungen in § 19 
Abs. 6 über die Verjährung des Anspruchs 
der Gesellschaft auf Leistung der Einlagen 
sind auch hinsichtlich der an dem erhöhten 
Kapital übernommenen Geschäftsanteile 
anzuwenden. 

(4) u n v e r ä n d e r t 



 - 1 -  

 

Bestandsrecht RegE Ausweitung Online Verfahren 

Gesetz über das Zentralregister 
und das Erziehungsregister 

Gesetz über das Zentralregister 
und das Erziehungsregister 

(Bundeszentralregistergesetz - 
BZRG) 

vom: 18.03.1971 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 19.7.2024 

I Nr. 245 

(Bundeszentralregistergesetz - 
BZRG) 

vom: 18.03.1971 - zuletzt geän-
dert durch Art. 5 G v. 19.7.2024 

I Nr. 245 

§ 1 § 1 

Bundeszentralregister Bundeszentralregister 

(1) Für den Geltungsbereich dieses 
Gesetzes führt das Bundesamt für Justiz 
ein Zentralregister und ein Erziehungsre-
gister (Bundeszentralregister). 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Die näheren Bestimmungen trifft 
das Bundesministerium der Justiz. Soweit 
die Bestimmungen die Erfassung und Auf-
bereitung der Daten sowie die Auskunftser-
teilung betreffen, werden sie von der Bun-
desregierung mit Zustimmung des Bundes-
rates erlassen. 

(2) Die näheren Bestimmungen trifft 
das Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz. Soweit die Bestim-
mungen die Erfassung und Aufbereitung 
der Daten sowie die Auskunftserteilung be-
treffen, werden sie von der Bundesregie-
rung mit Zustimmung des Bundesrates er-
lassen. 

§ 5 § 5 

Inhalt der Eintragung Inhalt der Eintragung 

(1) Einzutragen sind  (1) Einzutragen sind  

1. die Personendaten der betroffenen 
Person; dazu gehören der Geburts-
name, ein hiervon abweichender Fami-
lienname, die Vornamen, das Ge-
schlecht, das Geburtsdatum, der Ge-
burtsort, die Staatsangehörigkeit und 
die Anschrift sowie abweichende Per-
sonendaten, 

1. die Personendaten der betroffenen 
Person; dazu gehören der Geburts-
name, ein hiervon abweichender Fami-
lienname, die Vornamen, das Ge-
schlecht, das Geburtsdatum, der Ge-
burtsort, der Geburtsstaat, die Staats-
angehörigkeit und die Anschrift sowie 
abweichende Personendaten, 

2. die entscheidende Stelle samt Ge-
schäftsnummer, 

2. u n v e r ä n d e r t 

3. der Tag der (letzten) Tat, 3. u n v e r ä n d e r t 
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4. der Tag des ersten Urteils; bei Strafbe-
fehlen gilt als Tag des ersten Urteils 
der Tag der Unterzeichnung durch den 
Richter; ist gegen den Strafbefehl Ein-
spruch eingelegt worden, so ist der 
Tag der auf den Einspruch ergehenden 
Entscheidung Tag des ersten Urteils, 
außer wenn der Einspruch verworfen 
wurde, 

4. u n v e r ä n d e r t 

5. der Tag der Rechtskraft, 5. u n v e r ä n d e r t 

6. die rechtliche Bezeichnung der Tat, de-
ren die verurteilte Person schuldig ge-
sprochen worden ist, unter Angabe der 
angewendeten Strafvorschriften, 

6. u n v e r ä n d e r t 

7. die verhängten Strafen, die nach § 59 
des Strafgesetzbuchs vorbehaltene 
Strafe sowie alle kraft Gesetzes eintre-
tenden oder in der Entscheidung ne-
ben einer Strafe oder neben Freispre-
chung oder selbständig angeordneten 
oder vorbehaltenen Maßnahmen (§ 11 
Abs. 1 Nr. 8 des Strafgesetzbuchs) 
und Nebenfolgen, 

7. u n v e r ä n d e r t 

8. bei Drittstaatsangehörigen im Sinne 
des Artikels 3 Nummer 7 der Verord-
nung (EU) 2019/816 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 17. 
April 2019 zur Einrichtung eines 
zentralisierten Systems für die Ermitt-
lung der Mitgliedstaaten, in denen In-
formationen zu Verurteilungen von 
Drittstaatsangehörigen und Staatenlo-
sen (ECRIS-TCN) vorliegen, zur Er-
gänzung des Europäischen Strafregis-
terinformationssystems und zur Ände-
rung der Verordnung (EU) 2018/1726 
(ABl. L 135 vom 22.5.2019, S. 1), die 
zuletzt durch die Verordnung (EU) 
2021/1151 (ABl. L 249 vom 14.7.2021, 
S. 7) geändert worden ist, oder Perso-
nen, die neben einer Unionsstaatsan-
gehörigkeit auch die Staatsangehörig-
keit eines Drittstaats besitzen, die dak-
tyloskopische Nummer, wenn sie für 
die Erstellung eines Datensatzes ge-
mäß Artikel 5 Absatz 1 Buchstabe b 
der Verordnung (EU) 2019/816 erfor-
derlich ist. 

8. u n v e r ä n d e r t 
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(2) Die Anordnung von Erziehungs-
maßregeln und Zuchtmitteln sowie von Ne-
benstrafen und Nebenfolgen, auf die bei 
Anwendung von Jugendstrafrecht erkannt 
worden ist, wird in das Register eingetra-
gen, wenn sie mit einem Schuldspruch 
nach § 27 des Jugendgerichtsgesetzes, ei-
ner Verurteilung zu Jugendstrafe oder der 
Anordnung einer Maßregel der Besserung 
und Sicherung verbunden ist. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Ist auf Geldstrafe erkannt, so sind 
die Zahl der Tagessätze und die Höhe ei-
nes Tagessatzes einzutragen. Ist auf Ver-
mögensstrafe erkannt, so sind deren Höhe 
und die Dauer der Ersatzfreiheitsstrafe ein-
zutragen. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

§ 21a § 21a 

Protokollierungen Protokollierungen 

(1) Die Registerbehörde fertigt zu den 
von ihr erteilten Auskünften, Mitteilungen 
und Hinweisen Protokolle, die folgende Da-
ten enthalten: 

(1) Die Registerbehörde fertigt zu den 
von ihr erteilten Auskünften, Mitteilungen 
und Hinweisen Protokolle, die folgende Da-
ten enthalten: 

1. die Vorschrift, auf der die Auskunft 
oder der Hinweis beruht, 

1. u n v e r ä n d e r t 

2. den Zweck der Auskunft, 2. u n v e r ä n d e r t 

3. die in der Anfrage und der Auskunft 
verarbeiteten Personendaten, 

3. u n v e r ä n d e r t 

4. die Person oder Stelle, die um Ertei-
lung der Auskunft ersucht hat, den 
Empfänger eines Hinweises sowie die 
Behörde in den Fällen des § 30 Absatz 
5 oder deren Kennung, 

4. u n v e r ä n d e r t 

5. den Zeitpunkt der Übermittlung, 5. u n v e r ä n d e r t 

6. die Namen der Bediensteten, die die 
Mitteilung gemacht haben, oder eine 
Kennung, außer bei Abrufen im auto-
matisierten Verfahren, 

 

6. u n v e r ä n d e r t 
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7. das Aktenzeichen, außer bei Füh-
rungszeugnissen nach § 30 Absatz 1, 
den §§ 30a und 30b. 

7. u n v e r ä n d e r t 

 8. die Angabe, ob die Auskunft mit Ein-
tragungen erteilt worden ist. 

§ 25 § 25 

Anordnung der Entfernung Anordnung der Entfernung 

(1) Die Registerbehörde kann auf An-
trag oder von Amts wegen im Benehmen 
mit der Stelle, welche die Entscheidung ge-
troffen hat, insbesondere im Interesse der 
Rehabilitierung der betroffenen Person an-
ordnen, daß Eintragungen nach den §§ 10 
und 11 vorzeitig aus dem Register entfernt 
werden, soweit nicht das öffentliche Inte-
resse einer solchen Anordnung entgegen-
steht. Vor ihrer Entscheidung soll sie in den 
Fällen des § 11 die Anhörung einer oder ei-
nes in der Psychiatrie erfahrenen medizini-
schen Sachverständigen durchführen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Gegen die Ablehnung eines An-
trags auf Entfernung einer Eintragung steht 
der antragstellenden Person innerhalb zwei 
Wochen nach der Bekanntgabe der Ent-
scheidung die Beschwerde zu. Hilft die Re-
gisterbehörde der Beschwerde nicht ab, so 
entscheidet das Bundesministerium der 
Justiz. 

(2) Gegen die Ablehnung eines An-
trags auf Entfernung einer Eintragung steht 
der antragstellenden Person innerhalb zwei 
Wochen nach der Bekanntgabe der Ent-
scheidung die Beschwerde zu. Hilft die Re-
gisterbehörde der Beschwerde nicht ab, so 
entscheidet das Bundesministerium der 
Justiz und für Verbraucherschutz. 

 

§ 30d 

 Digitales Führungszeugnis 

 (1) Wird das Führungszeugnis 
elektronisch beantragt (§ 30c), so wird 
es in digitaler Form erteilt (Digitales 
Führungszeugnis), wenn 

 1. die antragstellende Person dies ver-
langt und 

 2. es sich nicht um ein Führungszeug-
nis zur Vorlage bei einer Behörde (§ 
30 Absatz 5) handelt. 
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 (2) Das Digitale Führungszeugnis 
wird erteilt, indem es über das Nutzer-
konto der antragstellenden Person nach 
§ 3 Absatz 1 Satz 1 des Onlinezugangs-
gesetzes zum Abruf bereitgestellt wird. 
Die Erteilung auf anderem Wege ist un-
zulässig. 

 (3) Die Ausstellung durch die Re-
gisterbehörde, das Erteilungsdatum so-
wie die Unverändertheit des Digitalen 
Führungszeugnisses können elektro-
nisch verifiziert werden. 

 (4) Die näheren Einzelheiten der 
Bereitstellung nach Absatz 2 Satz 1 und 
der Verifizierung nach Absatz 3 regelt 
die Registerbehörde. 

§ 39 § 39 

Anordnung der Nichtaufnahme Anordnung der Nichtaufnahme 

(1) Die Registerbehörde kann auf An-
trag oder von Amts wegen anordnen, daß 
Verurteilungen und Eintragungen nach § 
11 entgegen diesem Gesetz nicht in das 
Führungszeugnis aufgenommen werden. 
Dies gilt nicht, soweit das öffentliche Inte-
resse der Anordnung entgegensteht. Die 
Anordnung kann auf Führungszeugnisse 
ohne Einbeziehung der Führungszeugnisse 
für Behörden, auf Führungszeugnisse ohne 
Einbeziehung der erweiterten Führungs-
zeugnisse, auf Führungszeugnisse ohne 
Einbeziehung der erweiterten Führungs-
zeugnisse für Behörden oder auf die ein-
malige Erteilung eines Führungszeugnis-
ses beschränkt werden. Die Registerbe-
hörde soll das erkennende Gericht und die 
sonst zuständige Behörde hören. Betrifft 
die Eintragung eine solche der in § 11 be-
zeichneten Art oder eine Verurteilung, 
durch die eine freiheitsentziehende Maßre-
gel der Besserung und Sicherung angeord-
net worden ist, soll sie auch die Stellung-
nahme eines oder einer in der Psychiatrie 
erfahrenen medizinischen Sachverständi-
gen einholen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 
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(2) Haben Verurteilte infolge der Ver-
urteilung durch ein Gericht im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes die Fähigkeit, öffent-
liche Ämter zu bekleiden und Rechte aus 
öffentlichen Wahlen zu erlangen, oder das 
Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu 
wählen oder zu stimmen, verloren, so darf 
eine Anordnung nach Absatz 1 nicht erge-
hen, solange sie diese Fähigkeit oder die-
ses Recht nicht wiedererlangt haben. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Gegen die Ablehnung einer Anord-
nung nach Absatz 1 steht der antragstel-
lenden Person innerhalb zwei Wochen 
nach der Bekanntgabe der Entscheidung 
die Beschwerde zu. Hilft die Registerbe-
hörde der Beschwerde nicht ab, so ent-
scheidet das Bundesministerium der Justiz. 

(3) Gegen die Ablehnung einer Anord-
nung nach Absatz 1 steht der antragstel-
lenden Person innerhalb zwei Wochen 
nach der Bekanntgabe der Entscheidung 
die Beschwerde zu. Hilft die Registerbe-
hörde der Beschwerde nicht ab, so ent-
scheidet das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz. 

§ 42a § 42a 

Auskunft für wissenschaftliche Zwecke Auskunft für wissenschaftliche Zwecke 

(1) Die Übermittlung personenbezo-
gener Daten aus dem Register an Hoch-
schulen, andere Einrichtungen, die wissen-
schaftliche Forschung betreiben, und öf-
fentliche Stellen ist zulässig, soweit  

(1) u n v e r ä n d e r t 

1. dies für die Durchführung bestimmter 
wissenschaftlicher Forschungsarbeiten 
erforderlich ist, 

 

2. eine Nutzung anonymisierter Daten zu 
diesem Zweck nicht möglich oder die 
Anonymisierung mit einem unverhält-
nismäßigen Aufwand verbunden ist 
und 

 

3. das öffentliche Interesse an der For-
schungsarbeit das schutzwürdige Inte-
resse der betroffenen Person an dem 
Ausschluss der Übermittlung erheblich 
überwiegt. 

 

Bei der Abwägung nach Satz 1 Nr. 3 ist im 
Rahmen des öffentlichen Interesses das 
wissenschaftliche Interesse an dem For-
schungsvorhaben besonders zu berück-
sichtigen. 
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(1a) Die mehrfache Übermittlung von 
personenbezogenen Daten für eine wis-
senschaftliche Forschungsarbeit kann für 
einen angemessenen Zeitraum nach Anhö-
rung des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit mit 
Zustimmung des Bundesministeriums der 
Justiz zugelassen werden, wenn  

(1a) Die mehrfache Übermittlung von 
personenbezogenen Daten für eine wis-
senschaftliche Forschungsarbeit kann für 
einen angemessenen Zeitraum nach Anhö-
rung des Bundesbeauftragten für den Da-
tenschutz und die Informationsfreiheit mit 
Zustimmung des Bundesministeriums der 
Justiz und für Verbraucherschutz zuge-
lassen werden, wenn  

1. die Voraussetzungen von Absatz 1 
Nummer 1 und 2 vorliegen, 

1. die Voraussetzungen von Absatz 1 
Nummer 1 und 2 vorliegen, 

2. ein bedeutendes öffentliches Interesse 
an der Forschungsarbeit besteht und 

2. ein bedeutendes öffentliches Interesse 
an der Forschungsarbeit besteht und 

3. das bedeutende öffentliche Interesse 
an der Forschungsarbeit das schutz-
würdige Interesse der betroffenen Per-
sonen an dem Ausschluss der Über-
mittlung erheblich überwiegt. 

3. das bedeutende öffentliche Interesse 
an der Forschungsarbeit das schutz-
würdige Interesse der betroffenen Per-
sonen an dem Ausschluss der Über-
mittlung erheblich überwiegt. 

Die übermittelten Daten sollen pseudony-
misiert werden; ein Verzicht auf eine Pseu-
donymisierung ist nur zulässig, wenn dies 
zur Erreichung des Forschungszweckes 
unerlässlich ist. Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Der Zeitraum ist insbesondere 
unter Berücksichtigung des Forschungs-
zweckes, einer beabsichtigten Pseudony-
misierung der Daten, der Schwere der un-
tersuchten Straftaten und der Länge der 
gesetzlichen Tilgungsfristen festzusetzen; 
ein Übermittlungszeitraum, der im Ergebnis 
die Tilgungsfristen mehr als verdoppelt, ist 
in der Regel nicht mehr angemessen. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn 
bei einmaliger Übermittlung personenbezo-
gene Daten mit früher übermittelten, noch 
nicht anonymisierten Daten eines anderen 
Forschungsvorhabens zusammengeführt 
werden sollen. 

Die übermittelten Daten sollen pseudony-
misiert werden; ein Verzicht auf eine Pseu-
donymisierung ist nur zulässig, wenn dies 
zur Erreichung des Forschungszweckes 
unerlässlich ist. Absatz 1 Satz 2 gilt ent-
sprechend. Der Zeitraum ist insbesondere 
unter Berücksichtigung des Forschungs-
zweckes, einer beabsichtigten Pseudony-
misierung der Daten, der Schwere der un-
tersuchten Straftaten und der Länge der 
gesetzlichen Tilgungsfristen festzusetzen; 
ein Übermittlungszeitraum, der im Ergebnis 
die Tilgungsfristen mehr als verdoppelt, ist 
in der Regel nicht mehr angemessen. Die 
Sätze 1 bis 4 gelten entsprechend, wenn 
bei einmaliger Übermittlung personenbezo-
gene Daten mit früher übermittelten, noch 
nicht anonymisierten Daten eines anderen 
Forschungsvorhabens zusammengeführt 
werden sollen. 

(2) Personenbezogene Daten werden 
nur an solche Personen übermittelt, die 
Amtsträger oder für den öffentlichen Dienst 
besonders Verpflichtete sind oder die zur 
Geheimhaltung verpflichtet worden sind. § 
1 Abs. 2, 3 und Abs. 4 Nr. 2 des Verpflich-
tungsgesetzes findet auf die Verpflichtung 
zur Geheimhaltung entsprechende Anwen-
dung. 

(2) u n v e r ä n d e r t 
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(3) Die personenbezogenen Daten 
dürfen nur für den Zweck verarbeitet wer-
den, für den sie übermittelt worden sind. 
Die Verarbeitung für andere Forschungs-
vorhaben oder die Weitergabe richtet sich 
nach den Absätzen 1 und 2 und bedarf der 
Zustimmung der Registerbehörde; Absatz 
1a gilt entsprechend, wenn mehrfach von 
der Registerbehörde übermittelte perso-
nenbezogene Daten verknüpft werden sol-
len. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Die Daten sind gegen unbefugte 
Kenntnisnahme durch Dritte zu schützen. 
Die wissenschaftliche Forschung betrei-
bende Stelle hat dafür zu sorgen, dass die 
Verarbeitung der personenbezogenen Da-
ten räumlich und organisatorisch getrennt 
von der Erfüllung solcher Verwaltungsauf-
gaben oder Geschäftszwecke erfolgt, für 
die diese Daten gleichfalls von Bedeutung 
sein können. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

(5) Sobald der Forschungszweck es 
erlaubt, sind die personenbezogenen Da-
ten zu anonymisieren. Solange dies noch 
nicht möglich ist, sind die Merkmale geson-
dert aufzubewahren, mit denen Einzelan-
gaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person zugeordnet werden 
können. Sie dürfen mit den Einzelangaben 
nur zusammengeführt werden, soweit der 
Forschungszweck dies erfordert. 

(5) S u n v e r ä n d e r t 

(6) Wer nach den Absätzen 1 und 2 
personenbezogene Daten erhalten hat, 
darf diese nur veröffentlichen, wenn dies 
für die Darstellung von Forschungsergeb-
nissen über Ereignisse der Zeitgeschichte 
unerlässlich ist. Die Veröffentlichung bedarf 
der Zustimmung der Registerbehörde. 

(6) u n v e r ä n d e r t 

(7) Ist der Empfänger eine nichtöffent-
liche Stelle, finden die Vorschriften der Ver-
ordnung (EU) 2016/679 auch Anwendung 
für die nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die nicht in ei-
nem Dateisystem gespeichert sind oder ge-
speichert werden sollen. 

(7) u n v e r ä n d e r t 
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(8) Ist es der Registerbehörde mit ver-
tretbarem Aufwand möglich, kann sie mit 
den Registerdaten vorbereitende Analysen 
durchführen. 

(8) u n v e r ä n d e r t 

§ 44a § 44a 

Versagung der Auskunft Maßnahmen zu Zwecken des Zeugen-
schutzes 

(1) Die Registerbehörde sperrt den 
Datensatz einer im Register eingetragenen 
Person für die Auskunftserteilung, wenn 
eine Zeugenschutzstelle mitteilt, dass dies 
zum Schutz der Person als Zeuge oder 
Zeugin erforderlich ist. 

(1) Die Registerbehörde sperrt den 
Datensatz einer im Register eingetragenen 
Person für die Auskunftserteilung, wenn 
eine Zeugenschutzdienststelle mitteilt, 
dass dies zum Schutz der Person als 
Zeuge oder Zeugin erforderlich ist. 

(2) Die Registerbehörde soll die Ertei-
lung einer Auskunft aus dem Register über 
die gesperrten Personendaten versagen, 
soweit entgegenstehende öffentliche Inte-
ressen oder schutzwürdige Interessen Drit-
ter nicht überwiegen. Sie gibt der Zeugen-
schutzstelle zuvor Gelegenheit zur Stel-
lungnahme; die Beurteilung der Zeugen-
schutzstelle, dass die Versagung der Aus-
kunft für Zwecke des Zeugenschutzes er-
forderlich ist, ist für die Registerbehörde 
bindend. Die Versagung der Auskunft be-
darf keiner Begründung. 

(2) Die Registerbehörde soll die Ertei-
lung einer Auskunft aus dem Register über 
die gesperrten Personendaten versagen, 
soweit entgegenstehende öffentliche Inte-
ressen oder schutzwürdige Interessen Drit-
ter nicht überwiegen. Sie gibt der Zeugen-
schutzdienststelle zuvor Gelegenheit zur 
Stellungnahme; die Beurteilung der Zeu-
genschutzdienststelle, dass die Versa-
gung der Auskunft für Zwecke des Zeugen-
schutzes erforderlich ist, ist für die Regis-
terbehörde bindend. Die Versagung der 
Auskunft bedarf keiner Begründung. 

(3) Die Registerbehörde legt über 
eine Person, über die keine Eintragung vor-
handen ist, einen besonders gekennzeich-
neten Personendatensatz an, wenn die 
Zeugenschutzstelle darlegt, dass dies zum 
Schutze dieser Person als Zeuge oder 
Zeugin vor Ausforschung durch miss-
bräuchliche Auskunftsersuchen erforderlich 
ist. Über diesen Datensatz werden Aus-
künfte nicht erteilt. Die Registerbehörde un-
terrichtet die Zeugenschutzstelle über je-
den Antrag auf Erteilung einer Auskunft, 
der zu dieser Person oder zu sonst von der 
Zeugenschutzstelle bestimmten Daten ein-
geht. 

(3) Die Registerbehörde legt über 
eine Person, über die keine Eintragung vor-
handen ist, einen besonders gekennzeich-
neten Personendatensatz an, wenn die 
Zeugenschutzdienststelle darlegt, dass 
dies zum Schutze dieser Person als Zeuge 
oder Zeugin vor Ausforschung durch miss-
bräuchliche Auskunftsersuchen erforderlich 
ist. Über diesen Datensatz werden Aus-
künfte nicht erteilt. Die Registerbehörde un-
terrichtet die Zeugenschutzdienststelle 
über jeden Antrag auf Erteilung einer Aus-
kunft, der zu dieser Person oder zu sonst 
von der Zeugenschutzdienststelle be-
stimmten Daten eingeht. 
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 (4) Die Registerbehörde darf auf Er-
suchen einer Zeugenschutzdienststelle 
Eintragungen zu einer zu schützenden 
Person zum Aufbau oder zur Aufrechter-
haltung einer vorübergehend geänder-
ten Identität mit den von der Zeugen-
schutzdienststelle mitgeteilten Daten 
vorübergehend verändern sowie die ver-
änderten Daten verarbeiten, wenn die 
Zeugenschutzdienststelle mitteilt, dass 
dies zum Schutz der Person als Zeuge 
oder Zeugin erforderlich ist. Die Beurtei-
lung der Erforderlichkeit der Maßnahme 
durch die Zeugenschutzdienststelle ist 
für die Registerbehörde bindend. Die 
Registerbehörde soll dem Ersuchen ent-
sprechen, soweit entgegenstehende öf-
fentliche Interessen oder schutzwürdige 
Interessen Dritter nicht überwiegen. 

(4) Die §§ 161, 161a der Strafpro-
zessordnung bleiben unberührt. 

(5) u n v e r ä n d e r t 

§ 49 § 49 

Anordnung der Tilgung in besonderen 
Fällen 

Anordnung der Tilgung in besonderen 
Fällen 

(1) Die Registerbehörde kann auf An-
trag oder von Amts wegen anordnen, daß 
Eintragungen entgegen den §§ 45, 46 zu 
tilgen sind, falls die Vollstreckung erledigt 
ist und das öffentliche Interesse der Anord-
nung nicht entgegensteht. Die Registerbe-
hörde soll das erkennende Gericht und die 
sonst zuständige Behörde hören. Betrifft 
die Eintragung eine Verurteilung, durch 
welche eine freiheitsentziehende Maßregel 
der Besserung und Sicherung angeordnet 
worden ist, so soll sie auch die Stellung-
nahme eines oder einer in der Psychiatrie 
erfahrenen medizinischen Sachverständi-
gen einholen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 
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(2) Hat der Verurteilte infolge der Ver-
urteilung durch ein Gericht im Geltungsbe-
reich dieses Gesetzes die Fähigkeit, öffent-
liche Ämter zu bekleiden und Rechte aus 
öffentlichen Wahlen zu erlangen, oder das 
Recht, in öffentlichen Angelegenheiten zu 
wählen oder zu stimmen, verloren, so darf 
eine Anordnung nach Absatz 1 nicht erge-
hen, solange er diese Fähigkeit oder die-
ses Recht nicht wiedererlangt hat. 

(2) u n v e r ä n d e r t 

(3) Gegen die Ablehnung einer Anord-
nung nach Absatz 1 steht dem Antragstel-
ler innerhalb zwei Wochen nach der Be-
kanntgabe der Entscheidung die Be-
schwerde zu. Hilft die Registerbehörde der 
Beschwerde nicht ab, so entscheidet das 
Bundesministerium der Justiz. 

(3) Gegen die Ablehnung einer Anord-
nung nach Absatz 1 steht dem Antragstel-
ler innerhalb zwei Wochen nach der Be-
kanntgabe der Entscheidung die Be-
schwerde zu. Hilft die Registerbehörde der 
Beschwerde nicht ab, so entscheidet das 
Bundesministerium der Justiz und für Ver-
braucherschutz. 

§ 53 § 53 

Offenbarungspflicht bei Verurteilungen Offenbarungspflicht bei Verurteilungen 

(1) Verurteilte dürfen sich als unbe-
straft bezeichnen und brauchen den der 
Verurteilung zugrunde liegenden Sachver-
halt nicht zu offenbaren, wenn die Verurtei-
lung  

(1) Verurteilte dürfen sich als unbe-
straft bezeichnen und brauchen den der 
Verurteilung zugrunde liegenden Sachver-
halt nicht zu offenbaren, wenn die Verurtei-
lung  

1. nicht in das Führungszeugnis oder nur 
in ein Führungszeugnis nach § 32 Abs. 
3, 4 aufzunehmen oder 

1. nicht in das Führungszeugnis oder nur 
in ein Führungszeugnis für Behörden 
(§ 30 Absatz 5, § 31) aufzunehmen ist 
oder 

2. zu tilgen ist. 2. u n v e r ä n d e r t 

(2) Soweit Gerichte oder Behörden 
ein Recht auf unbeschränkte Auskunft ha-
ben, können Verurteilte ihnen gegenüber 
keine Rechte aus Absatz 1 Nr. 1 herleiten, 
falls sie hierüber belehrt werden. 

(2) u n v e r ä n d e r t 
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§ 55 § 55 

Verfahren bei der Eintragung Verfahren bei der Eintragung 

(1) Die Registerbehörde trägt eine 
Verurteilung, die nicht durch ein deutsches 
Gericht im Geltungsbereich dieses Geset-
zes ergangen ist, ein, wenn ihr die Verurtei-
lung von einer Behörde des Staates, der 
sie ausgesprochen hat, mitgeteilt worden 
ist und sich aus der Mitteilung nicht ergibt, 
daß die Voraussetzungen des § 54 nicht 
vorliegen. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Die betroffene Person soll unver-
züglich zu der Eintragung gehört werden, 
wenn ihr Aufenthalt feststellbar ist. Ergibt 
sich, daß bei einer Verurteilung oder einem 
abtrennbaren Teil einer Verurteilung die 
Voraussetzungen des § 54 Abs. 1 nicht 
vorliegen, so ist die Eintragung insoweit zu 
entfernen. Lehnt die Registerbehörde einen 
Antrag der betroffenen Person auf Entfer-
nung der Eintragung ab, so steht der be-
troffenen Person innerhalb von zwei Wo-
chen nach der Bekanntgabe der Entschei-
dung die Beschwerde zu. Hilft die Register-
behörde der Beschwerde nicht ab, so ent-
scheidet das Bundesministerium der Justiz. 

(2) Die betroffene Person soll unver-
züglich zu der Eintragung gehört werden, 
wenn ihr Aufenthalt feststellbar ist. Ergibt 
sich, daß bei einer Verurteilung oder einem 
abtrennbaren Teil einer Verurteilung die 
Voraussetzungen des § 54 Abs. 1 nicht 
vorliegen, so ist die Eintragung insoweit zu 
entfernen. Lehnt die Registerbehörde einen 
Antrag der betroffenen Person auf Entfer-
nung der Eintragung ab, so steht der be-
troffenen Person innerhalb von zwei Wo-
chen nach der Bekanntgabe der Entschei-
dung die Beschwerde zu. Hilft die Register-
behörde der Beschwerde nicht ab, so ent-
scheidet das Bundesministerium der Justiz 
und für Verbraucherschutz. 
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Gewerbeordnung Gewerbeordnung 

( - GewO) 
vom: 21.06.1869 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 9 G v. 
27.12.2024 I Nr. 438 

( - GewO) 
vom: 21.06.1869 - Zuletzt geän-

dert durch Art. 9 G v. 
27.12.2024 I Nr. 438 

§ 150a § 150a 

Auskunft an Behörden oder öffentliche 
Auftraggeber 

Auskunft an Behörden  

(1) Auskünfte aus dem Register wer-
den für  

(1) u n v e r ä n d e r t 

1. die Verfolgung wegen einer  

a) in § 148 Nr. 1,  

b) in § 404 Abs. 1, 2 Nr. 3 des Dritten 
Buches Sozialgesetzbuch, in § 8 
Abs. 1 des Schwarzarbeitsbe-
kämpfungsgesetzes, § 21 Absatz 
1 Nummer 1 bis 8, 10 und 11 so-
wie Absatz 2 des Mindestlohnge-
setzes, in § 23 Absatz 1 Nummer 
1 bis 9 und 11 sowie Absatz 2 des 
Arbeitnehmer-Entsendegesetzes 
und in § 16 Abs. 1 bis 2 des Ar-
beitnehmerüberlassungsgesetzes 

 

bezeichneten Ordnungswidrigkeit,  

2. die Vorbereitung  

a) der Entscheidung über die in § 
149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 Buch-
stabe a und c bezeichneten An-
träge, 

 

b) der übrigen in § 149 Absatz 2 Satz 
1 Nr. 1 Buchstabe a bis e bezeich-
neten Entscheidungen, 
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c) von Verwaltungsentscheidungen 
auf Grund des Straßenverkehrsge-
setzes, des Fahrlehrergesetzes, 
des Fahrpersonalgesetzes, des 
Binnenschiffahrtsaufgabengeset-
zes oder der auf Grund dieser Ge-
setze erlassenen Rechtsvorschrif-
ten über Eintragungen, die das 
Personenbeförderungsgesetz oder 
das Güterkraftverkehrsgesetz be-
treffen, 

 

3. die Vorbereitung von Rechtsvorschrif-
ten und allgemeinen Verwaltungsvor-
schriften, insoweit nur in anonymisier-
ter Form, 

 

4. (weggefallen)  

erteilt. Auskunftsberechtigt sind die Behör-
den, denen die in Satz 1 bezeichneten Auf-
gaben obliegen. 

 

(2) Auskünfte aus dem Register wer-
den ferner  

(2) u n v e r ä n d e r t 

1. den Gerichten und Staatsanwaltschaf-
ten über die in § 149 Absatz 2 Satz 1 
Nr. 1 und 2 bezeichneten Eintragungen 
für Zwecke der Rechtspflege, zur Ver-
folgung von Straftaten nach § 148 Nr. 
1, nach § 95 Abs. 1 Nr. 4 des Aufent-
haltsgesetzes und § 27 Absatz 2 Num-
mer 2 des Jugendschutzgesetzes auch 
über die in § 149 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 
bezeichneten Eintragungen, 

 

2. den Kriminaldienst verrichtenden 
Dienststellen der Polizei für Zwecke 
der Verhütung und Verfolgung der in § 
74c Abs. 1 Nr. 1 bis 6 des Gerichtsver-
fassungsgesetzes aufgeführten Straf-
taten über die in § 149 Absatz 2 Satz 1 
Nr. 1 und 2 bezeichneten Eintragun-
gen, 

 

3. den zuständigen Behörden für die Auf-
hebung der in § 149 Absatz 2 Satz 1 
Nr. 3 bezeichneten Bußgeldentschei-
dungen, auch wenn die Geldbuße we-
niger als 200 Euro beträgt, 
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4. den nach § 82 Absatz 1 des Gesetzes 
gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
zuständigen Behörden zur Verfolgung 
von Ordnungswidrigkeiten nach § 81 
Abs. 1 bis 3 des Gesetzes gegen Wett-
bewerbsbeschränkungen über die in § 
149 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 bezeichneten 
Eintragungen, 

 

5. der Zentralstelle für Finanztransakti-
onsuntersuchungen zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben nach dem Geldwäschege-
setz, 

 

6. den Verfassungsschutzbehörden des 
Bundes und der Länder, dem Bundes-
nachrichtendienst und dem Militäri-
schen Abschirmdienst für die diesen 
Behörden übertragenen Sicherheits-
aufgaben nach dem Sicherheitsüber-
prüfungsgesetz des Bundes, 

 

7. der Zentralstelle für Sanktionsdurch-
setzung, 

 

8. der Bundesnetzagentur für Elektrizität, 
Gas, Telekommunikation, Post und Ei-
senbahnen zur Wahrnehmung ihrer 
Aufgaben nach Kapitel 2 des Postge-
setzes über die in § 149 Absatz 2 Satz 
1 Nummer 3 bezeichneten Eintragun-
gen 

 

erteilt.  

(3) Auskünfte über Bußgeldentschei-
dungen wegen einer Steuerordnungswid-
rigkeit dürfen nur in den in Absatz 1 Satz 1 
Nr. 1 und 2 genannten Fällen erteilt wer-
den. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Die auskunftsberechtigten Stellen 
haben den Zweck anzugeben, für den die 
Auskunft benötigt wird. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

(5) Die Auskünfte aus dem Register 
dürfen nur den mit der Entgegennahme 
oder Bearbeitung betrauten Bediensteten 
zur Kenntnis gebracht werden. 

(5) u n v e r ä n d e r t 
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(6) Soweit eine Auskunft nach den 
Absätzen 1 und 2 nur für eingeschränkte 
Zwecke erteilt wird, darf die auskunftsbe-
rechtigte Stelle nicht die Vorlage einer Aus-
kunft nach § 150 Absatz 1 verlangen. 

(6) u n v e r ä n d e r t 

§ 150c § 150c 

Auskunft an ausländische sowie über- 
und zwischenstaatliche Stellen 

Auskunft an ausländische sowie über- 
und zwischenstaatliche Stellen 

(1) Ersuchen von Stellen eines ande-
ren Staates sowie von über- und zwischen-
staatlichen Stellen um Erteilung einer Aus-
kunft aus dem Register werden nach den 
hierfür geltenden völkerrechtlichen Verträ-
gen, soweit an ihnen nach Artikel 59 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes die ge-
setzgebenden Körperschaften mitgewirkt 
haben, von der Registerbehörde ausge-
führt und mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums der Justiz bewilligt. Die Über-
mittlung personenbezogener Daten muss 
im Einklang mit Kapitel V der Verordnung 
(EU) 2016/679 und den sonstigen allgemei-
nen datenschutzrechtlichen Vorschriften 
stehen. 

(1) Ersuchen von Stellen eines ande-
ren Staates sowie von über- und zwischen-
staatlichen Stellen um Erteilung einer Aus-
kunft aus dem Register werden nach den 
hierfür geltenden völkerrechtlichen Verträ-
gen, soweit an ihnen nach Artikel 59 Ab-
satz 2 Satz 1 des Grundgesetzes die ge-
setzgebenden Körperschaften mitgewirkt 
haben, von der Registerbehörde ausge-
führt und mit Zustimmung des Bundesmi-
nisteriums der Justiz und für Verbrau-
cherschutz bewilligt. Die Übermittlung per-
sonenbezogener Daten muss im Einklang 
mit Kapitel V der Verordnung (EU) 
2016/679 und den sonstigen allgemeinen 
datenschutzrechtlichen Vorschriften ste-
hen. 

(2) Ersuchen eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union um Ertei-
lung einer Auskunft werden von der Regis-
terbehörde ausgeführt und bewilligt. Die 
Auskunft kann, soweit kein völkerrechtli-
cher Vertrag im Sinne des Absatzes 1 vor-
liegt, dem ersuchenden Mitgliedstaat für 
die gleichen Zwecke und in gleichem Um-
fang wie gegenüber vergleichbaren deut-
schen Stellen erteilt werden. Der ausländi-
sche Empfänger ist darauf hinzuweisen, 
dass er die Auskunft nur zu dem Zweck 
verwenden darf, für den sie erteilt worden 
ist. Die Auskunftserteilung unterbleibt, 
wenn sie in Widerspruch zur Charta der 
Grundrechte der Europäischen Union steht. 

(2) u n v e r ä n d e r t 
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(3) Ersuchen eines anderen Mitglied-
staates um Erteilung einer Auskunft aus 
dem Register für nichtstrafrechtliche Zwe-
cke, deren Art oder Umfang in diesem Ge-
setz nicht vorgesehen ist, erledigt die Re-
gisterbehörde, soweit die Erteilung nach 
Maßgabe eines Rechtsaktes der Europäi-
schen Union geboten ist, es sei denn, dass 
eine besondere fachliche Bewertung zur 
Beschränkung der Auskunft erforderlich ist. 
Ist eine solche Bewertung erforderlich, er-
hält die für die internationale Amtshilfe zu-
ständige Behörde eine Auskunft aus dem 
Register. Absatz 2 Satz 2 und 3 und § 8e 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes gelten 
entsprechend. 

(3) u n v e r ä n d e r t 

(4) Die Verantwortung für die Zuläs-
sigkeit der Übermittlung trägt die übermit-
telnde Stelle. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

§ 153c § 153c 

Verwaltungsvorschriften Verwaltungsvorschriften 

Die näheren Bestimmungen über den 
Aufbau des Registers trifft das Bundesmi-
nisterium der Justiz im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Wirtschaft und 
Klimaschutz. Soweit die Bestimmungen die 
Erfassung und Aufbereitung der Daten so-
wie die Auskunftserteilung betreffen, wer-
den sie von der Bundesregierung mit Zu-
stimmung des Bundesrates getroffen. 

Die näheren Bestimmungen über den 
Aufbau des Registers trifft das Bundesmi-
nisterium der Justiz und für Verbraucher-
schutz im Einvernehmen mit dem Bundes-
ministerium für Wirtschaft und Energie. So-
weit die Bestimmungen die Erfassung und 
Aufbereitung der Daten sowie die Aus-
kunftserteilung betreffen, werden sie von 
der Bundesregierung mit Zustimmung des 
Bundesrates getroffen. 

§ 155a § 155a 

Versagung der Auskunft zu Zwecken 
des Zeugenschutzes 

Maßnahmen zu Zwecken des Zeugen-
schutzes 

Für die Versagung der Auskunft zu 
Zwecken des Zeugenschutzes gilt § 44a 
des Bundeszentralregistergesetzes ent-
sprechend. 

 § 44a des Bundeszentralregisterge-
setzes gilt entsprechend. 
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Gesetz zur Rehabilitierung der 
wegen einvernehmlicher homo-
sexueller Handlungen, wegen 
ihrer homosexuellen Orientie-

rung oder wegen ihrer ge-
schlechtlichen Identität dienst-
rechtlich benachteiligten Solda-

tinnen und Soldaten 

Gesetz zur Rehabilitierung der 
wegen einvernehmlicher homo-
sexueller Handlungen, wegen 
ihrer homosexuellen Orientie-

rung oder wegen ihrer ge-
schlechtlichen Identität dienst-
rechtlich benachteiligten Solda-

tinnen und Soldaten 

( - SoldRehaHomG) 
vom: 16.07.2021 

( - SoldRehaHomG) 
vom: 16.07.2021 

§ 3 § 3 

Entschädigung; Entschädigungsverfah-
ren 

Entschädigung; Entschädigungsverfah-
ren 

(1) Die rehabilitierte Person erhält auf 
Antrag eine Entschädigung in Geld aus 
dem Bundeshaushalt. 

(1) u n v e r ä n d e r t 

(2) Die Entschädigung beträgt  (2) u n v e r ä n d e r t 

1. 3 000 Euro für jedes nach § 1 Absatz 1 
aufgehobene Urteil und 

 

2. einmalig 3 000 Euro für Benachteili-
gungen nach § 1 Absatz 2. 

 

(3) Der Antrag auf Entschädigung ist 
innerhalb einer Ausschlussfrist von fünf 
Jahren nach dem 23. Juli 2021 beim Bun-
desministerium der Verteidigung zu stellen. 
Das Bundesministerium der Verteidigung 
setzt die Entschädigung durch Verwal-
tungsakt fest. 

(3) Der Antrag auf Entschädigung ist 
innerhalb einer Ausschlussfrist von zehn 
Jahren nach dem 23. Juli 2021 beim Bun-
desministerium der Verteidigung zu stellen. 
Das Bundesministerium der Verteidigung 
setzt die Entschädigung durch Verwal-
tungsakt fest. 

(4) Ein Anspruch auf eine Entschädi-
gung nach Absatz 1 besteht nicht, soweit 
von einer öffentlichen Stelle für denselben 
Sachverhalt bereits eine Entschädigung 
gezahlt wurde. 

(4) u n v e r ä n d e r t 

(5) Der Anspruch auf Entschädigung 
ist nicht pfändbar, nicht übertragbar und 
nicht vererbbar. Die Entschädigung wird 
nicht auf Sozialleistungen angerechnet. 

(5) u n v e r ä n d e r t 
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(6) Für das Entschädigungsverfahren 
werden keine Kosten erhoben. 

(6) u n v e r ä n d e r t 
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